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§303
Inhalt der Urteilsgründe

(1) In den Urteilsgründen ist darzulegen, ob das Rechtsmittel aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen als unbegründet zurückgewiesen worden ist.
(2) Wird dem Rechtsmittel stattgegeben, ist anzugeben, auf welchen Gründen die Aufhebung und 
Zurückverweisung oder die Abänderung und Selbstentscheidung beruht.
(3) Im Falle der Zurückverweisung können in dem Urteil Weisungen mit bindender Kraft erteilt wer
den.
(4) Im übrigen gelten die §§ 242 bis 244.

1.1. Tatsächliche Gründe für die Zurückweisung des 
Rechtsmittels liegen vor, wenn sich aus den zur 
Feststellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
erforderlichen bewiesenen Tatsachen ergibt, daß es 
unbegründet ist. Ob durch das Rechtsmittelurteil 
die Tatsachenfeststellungen des Gerichts erster In
stanz bestätigt werden oder ob das Rechtsmittelge
richt auf Grund der im Verfahren erster Instanz er
mittelten Tatsachen oder im Ergebnis einer eigenen 
Beweisaufnahme (vgl. § 298 Abs. 2) zu anderen Fest
stellungen kommt als das erstinstanzliche Gericht, 
ist unerheblich.

1.2. Rechtliche Gründe führen zur Zurückweisung 
des Rechtsmittels, wenn sich dessen Unbegründet
heit daraus ergibt, daß Verletzungen der Vorschrif
ten über das Gerichtsverfahren (vgl. Anm. 5. zu 
§291) oder des Strafgesetzes (vgl. Anm. 6.3. zu 
§ 288), die eine Aufhebung oder Abänderung des 
erstinstanzlichen Urteils erforderlich machen wür
den, nicht festzustellen sind und die Strafe nach Art 
und Höhe der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
des Angeklagten entspricht.

2.1. Dem Rechtsmittel stattgeben bedeutet, daß das 
angefochtene Urteil auf das Rechtsmittel hin aufge
hoben oder abgeändert wird, unbeschadet dessen, 
ob im Ergebnis (z. B. nach erneuter Verhandlung der 
Sache beim Gericht erster Instanz) eine andere Ent
scheidung getroffen wird. Zu den Gründen der Auf
hebung und Zurückverweisung vgl. Anm. 2.3.—2.5. 
zu § 299, Anm. 1.-6. zu § 300 und zu denen der Ab
änderung und Selbstentscheidung Anm. 1.2., 2.2.-3. 
zu §301.

2.2. Inhalt und Gliederung der Gründe des zweitin
stanzlichen Urteils werden wesentlich vom Anliegen 
des Rechtsmittels, von dem Ergebnis der Nachprü
fung des erstinstanzlichen Urteils sowie von den zu 
lösenden straf- und verfahrensrechtlichen Proble

men bestimmt. Im Rechtsmittelurteil bedarf es kei
ner umfangreichen Wiedergabe des Urteils erster 
Instanz. Neben einer kurzen Darlegung der dem 
erstinstanzlichen Urteil zugrunde liegenden Straftat, 
des Urteilstenors und des Ziels des Rechtsmittels 
sind in überzeugender Weise die Gründe für die 
Rechtsmittelentscheidung darzulegen (vgl. Ziff. 17 
des PrBOG vom 7.2.1973; Mühlberger, NJ, 1973/6,
S. 168 ff.). Wird im Rechtsmittelverfahren auf der 
Grundlage des vom Gericht erster Instanz festge
stellten Sachverhalts die von diesem Gericht ausge
sprochene freiheitsentziehende Strafe erhöht oder 
gemildert, sollte sich das Rechtsmittelurteil auf die 
Darlegung der Gründe für die Entscheidung des 
Gerichts zweiter Instanz konzentrieren.

3. Bindende Weisungen sollen gewährleisten, daß 
bei einer Zurückverweisung die vom Rechtsmittel
gericht vertretene Ansicht bei der erneuten Ver
handlung und Entscheidung der Sache berücksich
tigt wird. Das erstinstanzliche Gericht ist verpflich
tet, sie gewissenhaft zu befolgen. Mißachtet es bin
dende Weisungen, verletzt es das Gesetz. Weisun
gen können sich auf die weitere Sachaufklärung, die 
Beseitigung von Mängeln, die eine Verletzung von 
Vorschriften über das Gerichtsverfahren darstellen, 
die Anwendung von Straftatbeständen und die Art 
und Höhe der auszusprechenden Maßnahmen der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit beziehen. Sie 
können an bestimmte Bedingungen geknüpft wer
den. Das Rechtsmittelgericht kann z.B. die Verbind
lichkeit der Weisung, ein bestimmtes Strafgesetz an
zuwenden, vom Ergebnis der weiteren Sachaufklä
rung abhängig machen. Diese Weisung ist für das 
erstinstanzliche Gericht nur unter der Bedingung 
verbindlich, daß die erneute Beweisaufnahme zu 
dem vom Rechtsmittelgericht in Betracht gezogenen 
Resultat führt. Demgegenüber hat das erstinstanzli
che Gericht z.B. die Weisung, zum Zwecke der wei
teren Sachaufklärung einen bestimmten Zeugen zu
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